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RS OGH 1989/11/8 14Os105/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1989

Norm

StGB §82 Abs2

Rechtssatz

§ 83 Abs 2 StGB setzt - im Gegensatz zu Abs 1 - ua voraus, daß sich das Opfer im Tatzeitpunkt bereits in einer hil7osen

Lage be8ndet, die vom Täter entweder überhaupt nicht oder zumindest ohne (Lebensgefährdungsvorsatz) Vorsatz

herbeigeführt wurde.
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